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Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 6. Dezember 
2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneco plc/Europäische 
Kommission, European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations (EFPIA) 

(Rechtssache C-457/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Wettbewerb — Missbrauch einer beherr
schenden Stellung — Markt für Magengeschwür-Arzneimittel 
— Missbrauch der Verfahren zur Erlangung ergänzender 
Schutzzertifikate für Arzneimittel und zur Erlangung einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln 
— Irreführende Darstellungen — Widerruf von Genehmigun
gen für das Inverkehrbringen — Hindernisse für das 

Inverkehrbringen von Generika und für Paralleleinfuhren) 

(2013/C 26/02) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerinnen: AstraZeneca AB, AstraZeneco plc (Pro
zessbevollmächtigte: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, D. Jowell, 
Barrister, und F. Murphy, Solicitor) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier 
und J. Bourke), European Federation of Pharmaceutical Indus
tries and Associations (EFPIA) (Prozessbevollmächtigter: M. Van 
Kerckhove, advocaat) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Sechste erweiterte 
Kammer) vom 1. Juli 2010 in der Rechtssache T-321/05 (Astra
Zeneca AB, AstraZeneca plc/Europäische Kommission), mit dem 
das Gericht die Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 
2005 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag und Ar
tikel 54 EWR-Abkommen (Sache COMP/A.37.507/F3 — Astra
Zeneca) teilweise für nichtig erklärt hat, mit der den Rechts
mittelführerinnen wegen eines zur Verhinderung oder Verzöge
rung der Markteinführung konkurrierender Generika begange
nen Missbrauchs des Patentsystems und der Verfahren zur Ver
marktung pharmazeutischer Produkte eine Geldbuße in Höhe 
von 60 Mio. Euro auferlegt wurde — Bestimmung des Marktes 

— Auslegung von Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 
über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arz
neimittel 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel und die Anschlussrechtsmittel werden zurück
gewiesen. 

2. Die AstraZeneca AB und die AstraZeneca plc tragen die Kosten 
im Zusammenhang mit ihrem Rechtsmittel. 

3. Die European Federation of Pharmaceutical Industries and Asso
ciations (EFPIA) trägt die Kosten ihres Anschlussrechtsmittels und 
ihre eigenen Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtsmittel der 
AstraZeneca AB und der AstraZeneca plc. 

4. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten im Zu
sammenhang mit ihrem Anschlussrechtsmittel. 

( 1 ) ABl. C 301 vom 6.11.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 22. 
November 2012 — Usha Martin Ltd/Rat der 

Europäischen Union, Europäische Kommission 

(Rechtssache C-552/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Dumping — Verordnung (EG) Nr. 121/2006 
— Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit 
Ursprung in unter anderem Indien — Beschluss 2006/38/EG 
— Verordnung (EG) Nr. 384/96 — Art. 8 Abs. 9 — 

Verpflichtungen im Rahmen der Antidumpingverfahren) 

(2013/C 26/03) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Usha Martin Ltd (Prozessbevollmächtigte: V. 
Akritidis und E. Petritsi, dikigoroï, sowie F. Crespo, avocat) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Rat der Europäischen Union (Prozess
bevollmächtigte: B. Driessen im Beistand von Rechtsanwalt G. 
Berrisch und N. Chesaites, Barrister), Europäische Kommission 
(Prozessbevollmächtigte: T. Scharf und S. Thomas)
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Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) 
vom 9. September 2010, Usha Martin/Rat und Kommission 
(T-119/06), mit dem das Gericht eine Klage auf Nichtigerklä
rung des Beschlusses 2006/38/EG der Kommission vom 22. 
Dezember 2005 zur Änderung des Beschlusses 1999/572/EG 
über die Annahme von Verpflichtungen im Rahmen der Anti
dumpingverfahren betreffend Einfuhren von Kabeln und Seilen 
aus Stahl mit Ursprung in unter anderem Indien (ABl. 2006 
L 22, S. 54) und der Verordnung (EG) Nr. 121/2006 des Rates 
vom 23. Januar 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1858/2005 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls 
auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung 
in unter anderem Indien (ABl. L 22, S. 1) abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Usha Martin Ltd trägt die Kosten des vorliegenden Verfah
rens. 

( 1 ) ABl. C 55 vom 19.2.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 27. 
November 2012 — Italienische Republik/Europäische 

Kommission, Republik Litauen, Hellenische Republik 

(Rechtssache C-566/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Sprachenregelung — Bekanntmachung von 
allgemeinen Auswahlverfahren für die Einstellung von Ver
waltungsräten und Assistenten — Vollständige Veröffent
lichung in drei Amtssprachen — Sprache der Prüfungen — 

Wahl der zweiten Sprache unter drei Amtssprachen) 

(2013/C 26/04) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Italienische Republik (Prozessbevollmächtig
te: G. Palmieri im Beistand von P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: J. Currall und J. Baquero Cruz im Beistand 
von A. Dal Ferro, avvocato), Republik Litauen, Hellenische Re
publik (Prozessbevollmächtigte: A. Samoni-Rantou, S. Vodina 
und G. Papagianni) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Sechste Kammer) 
vom 13. September 2010, Italien/Kommission (verbundene 
Rechtssachen T-166/07 und T-285/07), mit dem das Gericht 
eine Klage auf Nichtigerklärung der Bekanntmachungen der all
gemeinen Auswahlverfahren EPSO/AD/94/07 (ABl. 2007, C 45 

A, S. 3), EPSO/AST/37/07 (ABl. 2007, C 45 A, S. 15) und 
EPSO/AD/95/07 (ABl. 2007, C 103 A, S. 7) abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 13. Sep
tember 2010, Italien/Kommission (T-166/07 und T-285/07), 
wird aufgehoben. 

2. Die Bekanntmachungen der allgemeinen Auswahlverfahren EPSO/ 
AD/94/07 zur Bildung einer Einstellungsreserve von Verwal
tungsrätinnen und Verwaltungsräten der Funktionsgruppe AD 5 
im Bereich Information, Kommunikation und Medien, EPSO/ 
AST/37/07 zur Bildung einer Einstellungsreserve von Beamtinnen 
und Beamten der Funktionsgruppe Assistenz (AST 3) im Bereich 
Kommunikation und Information und EPSO/AD/95/07 zur Bil
dung einer Einstellungsreserve von Verwaltungsrätinnen und Ver
waltungsräten der Funktionsgruppe AD 5 für den Fachbereich 
„Information“ (Bibliothek/Dokumentation) werden für nichtig er
klärt. 

3. Die Europäische Kommission trägt die Kosten der Italienischen 
Republik und ihre eigenen Kosten in beiden Rechtszügen. 

4. Die Hellenische Republik und die Republik Litauen tragen ihre 
eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 63 vom 26.2.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 22. Novem
ber 2012 — Europäische Kommission/Bundesrepublik 

Deutschland 

(Rechtssache C-600/10) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Freier Kapitalver
kehr — Besteuerung von Dividenden und Zinsen, die an Pen
sionsfonds und Pensionskassen gezahlt werden — Behandlung 
von Dividenden und Zinsen, die an gebietsfremde Einrichtun
gen gezahlt werden — Abzug von Betriebsausgaben, die mit 
der Erzielung von Einkünften in Form von Dividenden und 
Zinsen in unmittelbarem Zusammenhang stehen — 

Beweislast) 

(2013/C 26/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und W. Mölls) 

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland (Prozessbevollmächtigte: 
T. Henze und J. Möller) 

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Französische Republik 
(Prozessbevollmächtigte: G. de Bergues und N. Rouam), König
reich der Niederlande (Prozessbevollmächtigte: C. Wissels und C. 
Schillemans), Republik Finnland (Prozessbevollmächtigte: M. Pe
re), Königreich Schweden (Prozessbevollmächtigte: A. Falk und 
S. Johannesson), Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland (Prozessbevollmächtigte: H. Walker im Beistand 
von G. Facenna, Barrister)
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